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 Veröffentlicht am 14.06.1994

Norm

UWG §14 C

Rechtssatz

Die (materielle) Beistandsp2icht nach § 90 ABGB betri5t (ua) die Mitwirkung beim Erwerb des anderen; sie begründet

keine Verp2ichtung, dafür zu sorgen, daß der Ehegatte bei seiner Erwerbstätigkeit nicht gegen das Gesetz verstoße.

Den Ehegatten der Gemeinschuldnerin und Geschäftsinhaberin tri5t daher keine Rechtsp2icht gegenüber der

Allgemeinheit, eine beanstandete Ankündigung zu entfernen; dadurch, daß er Plakate auf den Auslagenscheiben

beläßt, handelt er demnach auch nicht wettbewerbswidrig.
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